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Tessin bekommt
Sackgebühr

Gesetzesänderung Im Tessin
gibt es künftig eine einheitliche
Regelung bei der Müllgebühr.
Kantonsweit werden ab sofort
eine jährlicheAbgabeundzusätz-
licheinObolus fürdeneinzelnen
Kehrichtsack fällig. Gegen die
entsprechende Gesetzesände-
rung,welchederTessinerGrosse
Rat im November beschlossen
hatte, ergriff die Lega das Refe-
rendum. Die Gesetzesänderung
wurde nun mit über 58 Prozent
Ja-Stimmenangenommen.Rund
dieHälftederBevölkerungmuss-
te in ihren Gemeinden bislang
nur einenBasistarif oder gar kei-
ne direkte Abgabe für die Müll-
entsorgung bezahlen. Nun ver-
fügt nur noch der Kanton Genf
über keine Sackgebühren. (sda)

«Männer greifen zur Selbstjustiz»
Elternhilfe Der Internationale Sozialdienst Schweiz (SSI) vermittelt bei Kindesentführungen. StephanAuerbach

erklärt, wieso eine Rückkehr zumverlassenen Elternteil nicht zwingend die beste Lösung fürs Kind ist.

Interview: Kari Kälin

StephanAuerbach, immer
mehrMütterundVäter ent
führen ihreKinder vonder
Schweiz in ihrHeimatland.
Wiekommtes soweit?
Am Ursprung steht in der Regel
eine Krise in einer binationalen
Ehe, die in eine konfliktreiche
Scheidung mündet. Der Eltern-
teil, der mit der Zuteilung der
Obhut unzufrieden ist, rächt sich
imschlimmstenFall, indemerdie
Kinder in seine Heimat bringt.
Das Phänomen kommt auch in
umgekehrterRichtungvor.Esgibt
Schweizer Eltern, die ihreKinder
widerrechtlichvomAuslandindie
Schweiz zurückbringen.

WelcheGrundmuster spielen
sichab?
Schweizer Frauen erleben im
Ausland zum Beispiel Gewalt in
der Ehe. Sie entziehen sich der
unglücklichen Beziehung durch
Flucht in die Heimat – auch weil
sie der örtlichen Justiz nicht zu-
trauen, faire Urteile zu fällen,
zumBeispiel zumSorgerecht.

InvielenFällenverschlep
penMänner ausNordund
Schwarzafrikaoderdem
MittlerenOstenKinder in ihre
Heimat.Was treibt sie an?
Oft geht es um die Wiederher-
stellung der Familienehre, die in
ihren Augen verletzt ist, weil ein
Gericht der Schweizer Frau die
Obhut zusprach und ihnen nur
einbegleitetesBesuchsrecht ein-
räumte.DieMännergreifendann
zur Selbstjustiz. Die Entführun-
gen,die seltenausheiteremHim-
melgeschehen, sinddasErgebnis
von viel Frustration.

Wiekönntemansolche
Dramenvermeiden?
Manmüsstebei Scheidungsurtei-
len der interkulturellen Dimen-
sion besser Rechnung tragen.
Urteile sollten so gefällt und er-
klärt werden, dass sie von den
Betroffenennicht alsdemütigend
erlebt werden. Sonst steigt das
Risiko, die empfundeneSchande
durch eine Entführung wettzu-
machen.AuchmüssendieEltern
dafür sensibilisiert werden, was
eine Entführung für ihre Kinder
bedeutenwürde.

Hierderböseausländische
Entführer, dort die allein
gelasseneSchweizerMutter:
Passt diesesBild?
Dieses Schwarz-Weiss-Schema
taugt nicht. Natürlich: Wer sein
Kind entführt, verstösst gegen
dasGesetz.Dochmoralischwäh-
nen sichalleEntführer imRecht,

weil sie glauben, sie täten das
Beste für das Wohl ihrer Kinder.
Niemand entführt seine Kinder
leichtfertig. Die Väter, die aus
patriarchalisch geprägten Län-
dern stammen, argumentieren
zum Beispiel, die Kinder wüch-
sen imSchoss ihrerGrossfamilie
besser auf als in einer kleinen
Dreizimmerwohnung in der
Schweiz.

Wasbetrachtet der Inter
nationale Sozialdienst als
erfolgreicheVermittlung?
Wennesunsgelingt, denKonflikt
zwischen den Eltern so zu ent-
schärfen,dass siewieder einiger-
massen zivilisiert miteinander
umgehen und das Kind wenigs-
tens regelmässigen Kontakt mit
dem alleingelassenen Elternteil
hat und dieser ein Besuchsrecht
ausüben kann, haltenwir das für
einen Erfolg.

Ist dieRückkehrderKinder
zumalleingelassenenEltern
teil per sediebesteLösung?
Das ist ein heikler Punkt. Wir
orientieren uns am Kindswohl.
Eine Rückkehr ist deshalb nicht
immer die beste Lösung, sie ist

auchnicht unserübergeordnetes
Ziel. Wenn zum Beispiel eine
SchweizerMuttermit ihremKind
aus einer unhaltbaren Situation
vom Ausland in die Schweiz
flieht, macht es für die Kinder
manchmal kaum Sinn, wenn sie
mit ihrer Mutter wieder zurück-

müssen, nur damit diese dort
für ein oder zwei Jahre ein Ge-
richtsurteil abwartet, ohne Ar-
beitsmöglichkeiten und soziales
Netz.

WieentscheidendieGerichte?
Die meisten westlichen Staaten,
auchdieSchweiz,habendasHaa-
ger Kindesentführungsabkom-
men unterzeichnet. Der Vertrag
regelt die Modalitäten im Um-
gang mit Kindesentführungen.
DasBundesgericht entscheidet in
der Regel für die Rückführung
der Kinder. Daswar auch imFall
einer SchweizerMutter so, die ihr
Kind von Israel in die Schweiz
brachte, weil sich der Vater reli-
giös radikalisierte. Der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte legalisiertedann imNach-
hinein die Entführung.

Mitdenmeistwestlichen
Ländern, diedasHaager
Abkommenunterzeichnet
haben,findet sich inderRegel
eineLösung, damit beide
Elternmit denKindernwe
nigstens inKontakt bleiben.
Was tutder SSI, damit dies
auchgewährleistet ist,wenn

Kinder inNichtHaager
Staatenentführtwerden?
Zunächst muss man sagen, dass
eine Rückkehr der Kinder aus
einem solchen Staat in die
Schweiz fast unmöglich ist. Der
SSI versucht in solchen Fällen,
mit seinen Partnerorganisatio-
nen des SSI-Netzwerkes vor Ort
Hausbesuche zu organisieren
undElternbesuchevorOrt zu er-
möglichen. Ganz generell versu-
chen wir, kreative Lösungen zu
finden.

ZumBeispiel?
Ein Algerier hat seine beiden
Mädchen in seinHeimatlandge-
bracht. Sie können nun aber ihre
Mutter inder Schweizbesuchen –
einfach nie zusammen, sondern
nacheinander. Andernfalls hätte
der Mann Angst, dass die Mäd-
chen aus den Ferien in der
Schweiz nicht mehr zurückkeh-
renwürden.

Hinweis
Stephan Auerbach (48) ist Abtei-
lungsleiter und Mediator bei der
Schweizerischen Stiftung des
Internationalen Sozialdienstes,
www.ssiss.ch/de.

Entführte Kinder sind imDurchschnitt sieben Jahre alt
Statistik2016 stelltedasBundes-
amt für Justiz (BJ) 62 Mal einen
Antrag auf Rückführung von ins
Ausland entführten Kindern in
dieSchweiz.Das sindelfmehrals
2015 und so viele wie nie in den
letzten 10 Jahren. Das BJ küm-
mert sichumFälle, indenenKin-
der durch einen Elternteil in ein
Land verschleppt werden, wel-
chesdasHaagerAbkommenüber
die Kindesentführung unter-
zeichnet hat. Der Vertrag regelt

die juristischen Modalitäten bei
der Rückführung von Kindern.
Rund 100 meist westliche und
südamerikanischeLänderhaben
das Abkommen unterschrieben.
Bei Entführungen innerhalb von
Haager Staaten ist die Täterin zu
75 Prozent die Mutter. Laut An-
gaben des BJ sind die Kinder im
Durchschnitt sieben Jahre alt.

Entführungenpassierenauch
in die andere Richtung. 29 Mal
ersuchte letztes Jahr ein auslän-

discher Staat die Schweiz, ent-
führte Kinder zurückzuführen.

100Kindesentführungen
insAusland

Die Schweizerische Stiftung des
internationalen Sozialdienstes
(SSI) mit Sitz in Genf vermittelt
im Auftrag des Bundes bei inter-
nationalenKindesentführungen.
Sie versucht, den Kontakt zwi-
schen den Eltern und den Kin-
dern wiederherzustellen und

zumBeispiel Besuche zu organi-
sieren.Der SSI orientiert sichbei
seinemHandeln am Kindswohl.
Er kümmert sich auch um Fälle,
in denen ein Kind von der
Schweiz in einen Nicht-Haager-
Staat gebracht wurde. Das pas-
sierte 2016 rund 30 Mal. Unter
demStrich kamesdamit im letz-
ten Jahr fast 100 Mal zu einer
Kindesentführung von der
Schweiz ins Ausland. Bei Nicht-
Haager-FällenwurdendieKinder

meistens in ein Land in Nord-
oder Schwarzafrika oder dem
Mittleren Osten gebracht. Bei
diesen Entführungen sind fast
immer die Väter die Täter. Beim
SSI landeten im letzten Jahr ins-
gesamt 75Dossiers aufdemPult.
Bei rund der Hälfte ging es um
Prävention von Kindesentfüh-
rungen. Der SSI wird hauptsäch-
lich von der öffentlichen Hand
finanziert, das restliche Geld
stammt aus Spenden. (kä)

Es kommt immer öfter vor, dass ein Elternteil das gemeinsame Kind in sein Heimatland entführt. Bild: LaylandMasuda/Getty

«Moralisch
wähnensich
alleEntführer
imRecht.»

StephanAuerbach
Abteilungsleiter SSI

Schlappe für
Lehrplan-Gegner

Solothurn ImKanton Solothurn
kannderLehrplan 21wie geplant
eingeführt werden. Die Stimm-
berechtigtenhabeneineVolksin-
itiative deutlich verworfen, die
den umstrittenen Lehrplan ver-
hindernwollte.Die Initiative«Ja
zu einer guten Volksschule ohne
Lehrplan 21» scheiterte mit
einem Nein-Stimmenanteil von
66 Prozent. Der Regierungsrat
warnte vor denFolgender Initia-
tive. Ein Alleingang isoliere die
Solothurner Schulen von den
Schulen indenanderendeutsch-
sprachigen Kantonen. Notwen-
dig sei vielmehr, die Ziele der
Volksschule zu harmonisieren.
Der Kanton Solothurn wird den
Lehrplan 21 ab dem Schuljahr
2018/19 einführen.

EinKomiteeausParlamenta-
riern der EVP, CVP, SVP und der
Grünliberalenhattedie Initiative
lanciert.DerLehrplanwerdeder
Schule schadenund sei einewei-
tere Reform auf dem Buckel der
Kinder, betonten sie. Mit dem
EntscheiddesSolothurnerVolkes
fuhrendieLehrplan-Gegner eine
weitere Niederlage ein. Im Feb-
ruar versenkten die Aargauer
Stimmberechtigeneineähnliche
Initiative. Zuvor hatten die
Stimmberechtigten inAppenzell
Innerrhoden, Schaffhausen,
St.GallenundThurgaudenLehr-
plan-GegnerneineAbfuhrerteilt.
Der Lehrplan 21 geht auf eine
Volksabstimmung aus dem Jahr
2006 zurück. (sda)

Spital-Initiative
abgelehnt

Basel Das Baselbieter Bruder-
holzspital nahe der Stadt Basel
muss künftig keine «erweiterte
Grundversorgung»alsVollspital
anbieten. Die Bevölkerung hat
die Initiative «Ja zum Bruder-
holzspital» gestern mit 67 Pro-
zent Nein-Stimmen abgelehnt.
Die Initiative hatte «zur
Erhaltung der medizinischen
Grundversorgung im Kanton
Basel-Landschaft» eine Ände-
rungdes kantonalen Spitalgeset-
zes verlangt.

Zielder Initiantenwares,das
Bruderholzspital alsVollspitalmit
stationärer Betreuung, einer In-
tensivpflegeabteilung und einer
Notfallstationzusichern.DieGe-
setzesinitiative war lanciert wor-
den, nachdem die Gesundheits-
direktorenderbeidenBaselange-
kündigthatten,einegemeinsame
Spitalgruppe zu prüfen. (sda)
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